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Angeschlagen am: 21.10.2025 
Abgenommen am: 31.10.2025 

GZ: 60/2025/64118-35-1 Feistritztal, 21.10.2025 
 
Gegenstand: Baubehördliche Bewilligung 

Errichtung von Dachgaupen und eines Dachflächenfensters beim best. Wohnhaus, 
sowie Nutzungsänderung im Erdgeschoss und Dachgeschoss  
 

Bauwerber: DI Manfred Weitzer, Rohrbach am Kulm 114, 8212 Pischelsdorf am Kulm 
 Christine Weizer, Rohrbach am Kulm 114, 8212 Pischelsdorf am Kulm 
  
 
 
 
 

Öffentliche Kundmachung  
 

Mit der Eingabe vom 02.10.2024 haben Herr/Frau DI Manfred Weitzer, Rohrbach am Kulm 114, 8212 
Pischelsdorf am Kulm und Christine Weitzer, Rohrbach am Kulm 114, 8212 Pischelsdorf am Kulm,  
gemäß § 22 Abs. 1 des Steiermärkischen Baugesetzes LGBl. Nr. 59/1995 (BauG) idgF. um die Erteilung der 
Baubewilligung zwecks  

Zu-, Um- und Ausbau des Dachgeschosses beim bestehenden Wohnhaus  
sowie Errichtung eines überdachten Autoabstellplatzes für 2 PKW  

und Zubau eines Stiegenaufganges samt überdachter Terrasse 
 
auf dem Grundstücken Nr.: 925, und Nr.: 192, beide KG: 64118, Kaibing, angesucht. 
 

Gem. Stmk. BauG §24 Abs. 2 hat sich die Behörde aufgrund der Zweckäßigkeit, Raschheit, Einfachheit und 
Kostenersparnis dazu entschieden, von einer mündlichen Bauverhandlung abzusehen da keine sujektiven – 
öffentlichen Nachbarrechte gemäß § 26 betroffen sind. 

 
Die für das Bauverfahren eingereichten Unterlagen liegen im Zeitraum  
 

vom 21. Oktober 2025 bis zum 31. Oktober 2025 
 
zur allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt Feistritztal in 8221 Feistritztal, Hirnsdorf 252, während der 
Amtsstunden (Mo, Di, Do, Fr, von 08.00 – 12.00 Uhr und zusätzlich Do von 13.00 – 18.00 Uhr) auf. 
 

Dem Ansuchen würde stattgegeben werden sofern sich nicht von Amts wegen Bedenken dagegen ergeben. 

 


